
growney GmbH 
Voltastr. 5 
13355 Berlin 

T 
F 
E 
W 

+49 30 2201 2467-0
+49 30 2201 2467-8 
service@growney.de
growney.de

Geschäftsführer: Gerald Klein 
Amtsgericht Charlottenburg 
HRB 161500 B 
USt-IdNR: DE299194146 

Preis-Leistungs-Verzeichnis (Stand: Februar 2021) 

Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr 

Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr ist gestaffelt und abhängig vom jeweiligen 
Depotwert aller vom Kunden über das growney-Depot gehaltenen Investmentfondsanteile, 
wobei mehrere Depots eines Kunden zusammengerechnet werden. Erhoben wird ein 
prozentualer Anteil des jeweiligen Depotwertes. Dieser beträgt:  

• bei einem Depotwert unter 50.000,00 €:  0,33 % p.a.

• bei einem Depotwert ab 50.000,00 €:  0,30 % p.a.

Die Vermögensverwaltungsgebühr versteht sich inklusive etwaig anfallender MwSt. 

Neukunden-Vorteil 

Allen Neukunden erlässt growney die Vermögensverwaltungsgebühr für die ersten drei 
Monate. Dieser gebührenfreie Zeitraum startet ab Depoteröffnung und wird automatisch von 
growney berücksichtigt, sofern keine gesonderten Vereinbarungen getroffen wurden. 

Berechnungsgrundlage der Vermögensverwaltungsgebühr 

Die Vermögensverwaltungsgebühr wird auf jährlicher Basis (p.a.) angegeben, die Höhe wird 
anhand des durchschnittlichen Depotwerts in der jeweiligen Abrechnungsperiode berechnet. 

Abrechnungsperiode / Fälligkeit 

Die Vermögensverwaltungsgebühr wird quartalsweise erhoben und jeweils zum Ende eines 
Kalenderquartals fällig (31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des jeweiligen Jahres). Im Falle 
einer Kündigung des mit dem Vermögensverwalter bestehenden Vertragsverhältnisses 
erfolgen Abrechnung und Fälligkeit zum Tag des Wirksamwerdens der Kündigung.  

Sonstige Kosten 

ETF-Kosten 

Die Anbieter der ETFs erheben für ihre Leistungen Verwaltungsgebühren. Die laufenden 
Kosten der in der Anlagestrategie enthaltenen ETF werden vom jeweiligen ETF-Anbieter 
direkt aus dem Fondsvermögen entnommen. Die Höhe dieser Kosten für Ihre Anlagestrategie 
ergeben sich aus dem gewichteten Durch-schnitt der in der Anlagestrategie enthaltenen 
ETFs. Der Vermögensverwalter hat keinen Einfluss auf die Höhe dieser Kosten. 


